
 

 
 
 
 
 

Merkblatt zu Ausländerjagdscheinen 
(Informationen zu Neuerteilung und Verlängerungen) 

 
 
 

Neuerteilung Ausländer-Tagesjagdschein: 
 
Der vollständig ausgefüllte Antrag ist mind. 14 Tage vor der beabsichtigten Jagdausübung zu 
stellen. 
 
1. Antragsformular vollständig ausgefüllt und unterschrieben (www.landkreis-

aschaffenburg.de/Service /Formulare/Sicherheit und Ordnung/Jagdrecht) 
 

2. Personalausweises/Reisepasses mit Adresse und Angabe des Geburtsortes im Original 
bzw. beglaubigter Kopie 
 

3. Gültiger ausländischer Jagdschein im Original bzw. beglaubigte Kopie (ggf. mit 
Übersetzung eines in Deutschland amtlich anerkannten und vereidigten Dolmetschers) 
oder alternativ: Nachweis einer deutschen Jägerprüfung 
 

4. Jagdhaftpflichtversicherung entsprechend dem beantragten Zeitraum, gültig in 
Deutschland. Die Versicherung muss Sitz oder Niederlassung in der EU haben. Höhe der 
gesetzlichen Deckungssumme: mind. 500.000 Euro Personenschäden und mind. 50.000 
Euro Sachschäden 

 
5. Europäischer Feuerwaffenpass oder alternativ Strafregisterauszug von der 

Justizbehörde des Hauptwohnsitzlandes, nicht älter als 6 Monate 
 
6. Passbild (bei Ersterteilung bzw. Neuausstellung des Jagdscheinheftes) 
 
7. Jagdeinladung bzw. Nachweis der Jagdmöglichkeit 
 
 
 

Verlängerung Ausländer-Tagesjagdschein: 
 
Der vollständig ausgefüllte Antrag ist mind. 14 Tage vor der beabsichtigten Jagdausübung zu 
stellen. 
 
1. Antragsformular vollständig ausgefüllt und unterschrieben (www.landkreis-

aschaffenburg.de/Service /Formulare/Sicherheit und Ordnung/Jagdrecht) 
 

2. Personalausweises/Reisepasses mit Adresse und Angabe des Geburtsortes im Original 
bzw. beglaubigter Kopie 

 
3. Gültiger ausländischer Jagdschein im Original bzw. beglaubigte Kopie (ggf. mit 

Übersetzung eines in Deutschland amtlich anerkannten und vereidigten Dolmetschers) 
oder alternativ: Nachweis einer deutschen Jägerprüfung 

 



4. Jagdhaftpflichtversicherung entsprechend dem beantragten Zeitraum, gültig in 
Deutschland. Die Versicherung muss Sitz oder Niederlassung in der EU haben. Höhe der 
gesetzlichen Deckungssumme: mind. 500.000 Euro Personenschäden und mind. 50.000 
Euro Sachschäden 
 

5. Europäischer Feuerwaffenpass oder alternativ Strafregisterauszug von der 
Justizbehörde des Hauptwohnsitzlandes, nicht älter als 6 Monate 
 

6. Deutsches Jagdscheinheft 
 

7. Jagdeinladung bzw. Nachweis der Jagdmöglichkeit 

 
 
Erteilung Ausländer-Jahresjagdschein (für 1 bzw. 3 Jahre): 
(nur möglich für Staatsbürger der Niederlande, Österreich Schweden, Fürstentum Liechtenstein und 
Schweizer Bürger mit schweizerischer Jägerprüfung in einen „anerkanntem Kanton“) 

 
Der vollständig ausgefüllte Antrag ist mind. 14 Tage vor der beabsichtigten Jagdausübung zu 
stellen. 
 
1. Antragsformular vollständig ausgefüllt und unterschrieben (www.landkreis-

aschaffenburg.de/Service /Formulare/Sicherheit und Ordnung/Jagdrecht) 
 

2. Personalausweises/Reisepasses mit Adresse und Angabe des Geburtsortes im Original 
bzw. beglaubigter Kopie 
 

3. Vorlage eines Zeugnisses einer gleichwertigen Jägerprüfung im Original oder 
beglaubigter Kopie (ggf. mit Übersetzung eines in Deutschland amtlich anerkannten und 
vereidigten Dolmetschers) 
 

4. Gültiger ausländischer Jagdschein im Original bzw. beglaubigte Kopie (ggf. mit 
Übersetzung eines in Deutschland amtlich anerkannten und vereidigten Dolmetschers) 
oder alternativ: Nachweis einer deutschen Jägerprüfung 
 

5. Jagdhaftpflichtversicherung entsprechend dem beantragten Zeitraum, gültig in 
Deutschland. Die Versicherung muss Sitz oder Niederlassung in der EU haben. Höhe der 
gesetzlichen Deckungssumme: mind. 500.000 Euro Personenschäden und mind. 50.000 
Euro Sachschäden 
 

6. Europäischer Feuerwaffenpass oder alternativ Strafregisterauszug von der 
Justizbehörde des Hauptwohnsitzlandes, nicht älter als 6 Monate 

 
7. Passbild (bei Ersterteilung bzw. Neuausstellung des Jagdscheinheftes) 

 
8. Jagdeinladung bzw. Nachweis der Jagdmöglichkeit 

 
9. Deutsches Jagdscheinheft (bei Verlängerung) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allgemeine Informationen: 
 
- Zusendung der Antragsunterlagen  

per Post (Landratsamt Aschaffenburg, Jagdrecht, Bayernstr. 18, 63739 Aschaffenburg) 
per Einwurf in den Briefkasten Bayernstr. 18, 63739 Aschaffenburg 
per Vorsprache nur nach vorheriger Terminvereinbarung (www.landkreis-aschaffenburg. 
/Terminvereinbarung/Ordnung/Jagd und Waffenrecht) 
 

- Abholung des Jagdscheines nur nach vorheriger Terminvereinbarung (www.landkreis-
aschaffenburg.de/Terminvereinbarung/Ordnung/Jagd und Waffenrecht) 

 
- Zusendung des Jagdscheines gegen Kostenrechnung mit Postzustellungsurkunde/ 

Einschreiben  (Gebühren für den Jagdschein zuzüglich Zustellungskosten) 

http://www.landkreis-aschaffenburg.de/Terminvereinbarung/Ordnung/Jagd
http://www.landkreis-aschaffenburg.de/Terminvereinbarung/Ordnung/Jagd

